
 

 
 
 
 
 
 
 
TO WHOM IT MAY CONCERN 
 

Freunde und Geschäftspartner 
 
                                                                                                          Köln , den 01.04.2020 
 
 
 

HANDELN, WENN NOCH GEHANDELT WERDEN KANN 
 

 

 

Sehr geehrte Freunde und Geschäftspartner, 

 

in meinem Schreiben vom 18.03.2020 (Handeln bei Corona) habe ich 

Ihnen von Möglichkeiten berichtet, die der Unterstützung kleiner und 

mittelständischer Unternehmen dienen sollen. 

 

Zwischenzeitlich wurde hierzu das Soforthilfeprogramm des Landes 

Nordrhein-Westfalen (« NRW-Soforthilfe 2020) aufgelegt.  

 

Neben den erhöhten Bürgschaften der KfW und sonstiger Kreditgeber 

der öffentlichen Hand sind Zuschüsse für Kleinstunternehmer und 

Soloselbstständige mittlerweile abrufbar. 

 

Es werden Gelder zur Verfügung gestellt, die Sie bei 

ordnungsgemäßem Abruf und ordnungsgemäßen Angaben als 

Zuschuss für Ihre wirtschaftliche Unternehmungen vereinnahmen 

können. Das Besondere dabei: KEINE RÜCKZAHLUNG! 

 

Zur Erinnerung Plattform für die Beantragung: 

 

https://soforthilfe-corona.nrw.de/ 

 

 

Anträge können bis zum 31.05.2020 gestellt werden. 

https://soforthilfe-corona.nrw.de/


Seite 2 zum Schreiben vom : 01.04.2020  

 

 

Diese Zuschüsse sollen eine Unterstützung sein, die momentane Zeit 

mit Kontaktsperre sowie ohne Aufträge und Dienstleistungsabfragen 

und vieles andere mehr überbrücken zu können, bis der gewohnte 

Lebens-/Wirtschaftsablauf es wieder ermöglicht, im normalen Modus 

zu arbeiten. 

 

Bis dahin kann es indes noch einige Zeit dauern. Die veröffentlichen 

Schätzungen gehen oft weit auseinander; ich gehe inzwischen von 

Zeiträumen von mindestens 6-12 Wochen aus.  

 

Das mag pessimistisch klingen, ist jedoch mit einem gerüttelten Maß 

an Vorsicht unterlegt. Maßgeblich ist, wie es erreicht wird, die 

Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen bzw. ihn zu stoppen. 

 

Unabhängig davon erscheint mir die Zahl der gestellten Anträge im 

Verhältnis zu der Zahl von Kleinstunternehmer und Soloselbständigen 

noch sehr niedrig. 

 

Aktuell waren am 30.03.2020 (16 :00 Uhr) ca. 150.000 Anträge 

bewilligt, während die Zahl der Antragsteller auf über 300.000 

angegeben wurde. 

 

In Deutschland gibt es ca. 3,467 MIO KMU, davon in NRW ca. 

713.000 (ca. 20,5 %) 

 

Hieraus leite ich ab, dass noch diverse Anträge auf Zuschüsse 

ausstehen. Die Gründe hierfür dürften sehr unterschiedlich sein! 

 

Aber bitte nicht Sie!!!!!! 

 

Denn weder eine gewisse Trägheit noch die Einstellung - Es wird 

schon irgendwie klappen. – erscheinen in diesen Zeiten eine geeignete 

Philosophie zu sein.   

 

 

 



Seite 3 zum Schreiben vom : 01.04.2020  

 

 

Es empfiehlt sich also, bei Bedarf eine schnellstmögliche Beantragung 

einzuleiten. Sollten Sie sich in irgendeiner Form unsicher fühlen, ob  

 

 

Sie ein Anrecht auf Förderungen besitzen, lassen Sie sich beraten. 

Steuerberater/Finanzberater sind hier sicherlich hilfreich. 

 

Durch eine Beantragung und ggfls. Genehmigung der Zuschüsse, je 

nach Betriebsgröße zwischen 9.000 € – 25.000 €, haben Sie im 

derzeitig sehr schwierigen wirtschaftlichen Umfeld immerhin ein 

erstes Ziel erreicht, um sich finanziell ein wenig Luft verschaffen zu 

können. 

 

Diese Zuschüsse sind auf 3 Monate ausgelegt! 

 

Bitte beachten Sie, dass Sie bereits jetzt Ihre Planung neu definieren 

und dass Sie auch auf Eventualitäten eingerichtet sein müssen. Ob es 

weitere Unterstützungen geben wird in Form von Zuschüssen, ist noch 

offen. 

 

M.E. ist es jetzt unbedingt erforderlich, sich neu zu positionieren. 

Für Sie als Unternehmer, Kleinunternehmer/Kleinstunternehmer oder 

Soloselbständiger sollte die Zeit der Planung nicht erst beginnen, 

nachdem der Corona-Virus überstanden sein wird. Sie sollten 

frühzeitig bereit sein, sich mit Ihren Angeboten und Ideen den Kunden 

zu präsentieren bzw. auch bereit sein, diese zu unterstützen. 

 

Ihr Bereitsein heißt auch Planung: Wie erreicht man den Tag (X) nach 

Corona. 

 

Hierzu gibt es Unterstützung wiederum vom Staat oder ähnlichen 

öffentlichen Einrichtungen wie der KfW, der NRW.Bank und anderen 

Institutionen sowie natürlich den Banken, die Sie seit Jahren begleiten. 

 

Ihnen vertraute Personen/Institutionen (IHK) - wie Steuerberater, 

Finanzberater und Banken - helfen Ihnen sicherlich gern, Ihre 
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➢ Ziele 

➢ Planungen/Szenarien 

➢ Anträge 

➢ Kreditwünsche  

 

zu definieren und Sie auch auf dem Weg als Antragsteller(in) zu 

begleiten.  

 

SIE MÜSSEN ALLERDINGS DIE INITIATIVE ERGREIFEN. 
 

Nutzen Sie die Zeit, rechtzeitig bereit zu sein, und warten Sie nicht so 

lange, bis Sie nur noch reagieren und nicht mehr agieren können. 

 

ES IST ZEIT, UM ZU PLANEN UND ZU HANDELN 

 

SIE SCHAFFEN ZUKUNFT DURCH PLANUNG 
 

 

Bleiben Sie gesund und nutzen Sie alle Möglichkeiten, diese schwere 

Zeit zu bewältigen und zu meistern, um sich gestärkt den 

Herausforderungen nach der Krise stellen zu können. 

 

 

Für Unterstützungen und Fragen stehen wir Ihnen gerne zur 

Verfügung. 

 

 

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und das nötige Fingerspitzengefühl, 

stets das Richtige zu tun und adäquat zu agieren. 

 

 

Sie erreichen uns auch per Mail 

 

 

handeln.corona@dohm-finanz.de 

 

mailto:handeln.corona@dohm-finanz.de
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Auf bald - und bleiben Sie vor allem gesund. 

 

 

Ihr 

 
 
Josef Dohm 
 

 
 
Unter Linden 17 ∙ 50859 Köln 
Tel. +49 221 69051933 ∙ Fax +49 221 98866125 ∙ Mobil +49 151 27576058 
info@dohm-finanz.de ∙ www.dohm-finanz.de 

 
 

mailto:info@dohm-finanz.de
http://www.dohm-finanz.de/

